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stungs- und Effektivitätsreserven sowie die 
ökonomischen Wirkungen volkswirtschaftlicher 
Neuerungsprozesse für die Leistungsentwick
lung zugrunde zu legen. Gleichzeitig sind die 
erforderlichen Entscheidungen zur materiell- 
technischen Sicherung volkswirtschaftlicher 
Neuerungsprozesse zu treffen. Dabei ist die ge
plante Senkung des spezifischen Material- und 
Energieverbrauchs der Bereitstellung materiel
ler Fonds zugrunde zu legen und als volkswirt
schaftliche Bedarfsdeckungsquelle plan- und 
bilanzwirksam zu machen. Planentscheidungen 
sind komplex auf der Grundlage von Entschei
dungen zu den entsprechenden Material-, Aus- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen zu treffen. 
Die getroffenen Entscheidungen sind unverzüg
lich in die Bilanzen einzuarbeiten. Es ist zu 
sichern, daß die Bilanzen ständig den neuesten 
Stand der Vertragsbindung berücksichtigen. Die 
Bilanzen sind verbindliche Grundlage der Bi
lanzabrechnung des Folgemonats.

2.2. Als Abs. 21 wird auf genommen:
(21) Auf der Grundlage der Plan- und Bilanz
entwürfe der Kombinate haben die bilanzver
antwortlichen Minister für die S-Positionen und 
die für die Sicherung volkswirtschaftlicher Pro
portionen entscheidenden M-Positionen ent
sprechend den terminlichen Festlegungen für 
die Ausarbeitung der Planentwürfe Bilanzbera
tungen unter Beteiligung der Staatlichen Plan
kommission und des Ministeriums für Außen
handel durchzuführen. Sie sind darauf zu rich
ten, die mit den staatlichen Aufgaben vorge
gebene Produktions- und Effektivitätsentwick
lung und die erzeugniskonkrete Untersetzung 
der wertmäßigen Produktionskennziffern zu 
sichern. Zu den Bilanzen, die diesen Anforde
rungen noch nicht entsprechen bzw. zu denen 
unterschiedliche Standpunkte bestehen, sind 
abgestimmte Lösungsvorschläge zu erarbeiten 
und der Staatlichen Plankommission vorzule
gen.

2.3. Die bisherigen Absätze 21 bis 25 werden die 
Absätze 22 bis 26.

2.4. Der Abs. 22 wird wie folgt ergänzt:
Durch die Staatliche Plankommission sind ent
sprechend den terminlichen Festlegungen für 
die Ausarbeitung der Planentwürfe im Zusam
menhang mit der Durcharbeitung der einge
reichten Planentwürfe der Ministerien zu S- 
und M-Positionen Bilanzberatungen mit den 
Ministerien unter Beteiligung des Ministeriums 
für Außenhandel durchzuführen. Sie sind ins
besondere darauf zu richten, die volkswirt
schaftlich notwendige Leistungs- und Effektivi
tätsentwicklung zu sichern, die Außenwirt
schaftsaufgaben nach Erzeugnissen zu unterset
zen und die erforderlichen volkswirtschaftlichen 
Verflechtungen zu gewährleisten.

2.5. Der Abs. 24 wird wie folgt ergänzt:
Die am Aufkommen der jeweiligen Material-, 
Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanz beteilig
ten Kombinate haben jeweils bis Mitte Ja
nuar des Planjahres den bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Kombinaten die zur Unter
setzung der betreffenden Bilanzen erteilten 
staatlichen Produktionsauflagen, gegliedert nach 
Kombinatsbetrieben, zur Information und Kon
trolle sowie zur Gewährleistung der Einheit von 
Produktionsauflagen und S- und M-Bilanzen zu 
übergeben.

2.6. Als Abs. 27 wird auf genommen:
(27) Auf der Grundlage der bestätigten MAK- 
Bilanzen des Jahresvolkswirtschaftsplanes sind 
zur plan- und bilanzwirksamen Nutzung aller 
Reserven für die aus Fondsrückgaben und Be
ständen freigesetzten materiellen Fonds ent
sprechend den dazu geltenden Rechtsvorschrif
ten9) Vorschläge für deren effektive volkswirt
schaftliche Nutzung zu erarbeiten. Das hat unter 
Anwendung der Vordrucke 1755 (für Fonds
rückgaben) und 1756 (für Bestände) zu erfol
gen.

3. In Ziff. 7.2. (S. 55) wird im Abs. 1 der 1. Satz 
wie folgt gefaßt:
Material einschließlich Bauelemente, Maschinen 
und Ausrüstungen für Aufgaben aus Staatsauf
trägen und Einzelaufgaben des Staatsplanes 
Wissenschaft und Technik sowie des Fünfjahr
planes der Grundlagenforschung, einschließlich 
der Nutzung der Ergebnisse, sind durch die 
Verbraucher vorrangig im Rahmen der geplan
ten Fonds zu realisieren.

4. In Ziff. 7.5. (S. 56) wird Abs. 14 nach dem 4. Satz 
wie folgt ergänzt:
Wird die staatliche Produktionsauflage von 
Guß- und Schmiedeerzeugnissen wertmäßig 
durch Maßnahmen zur Verbesserung der Mate
rialökonomie mit einem geringerem mengen
mäßigen Volumen bedarfsgerecht erfüllt, ist 
vom bilanzbestätigenden Organ über das ver
bleibende mengenmäßige Volumen im Rahmen 
der Bilanzdurchführung zu entscheiden.

5. Zu Ziff. 7.7. (S. 59)

5.1. Im Abs. 2 wird als Buchst, f aufgenommen:
f) Räte der Bezirke, Abt. Handel und Versor

gung (Bedarfsträgergruppen).

5.2. Im Abs. 3 wird Buchst, f wie folgt gefaßt:
f) dem Ministerium für Handel und Versor

gung direkt unterstellte Kombinate, Be
triebe und Einrichtungen, die zentralen 
koordinierenden Organe des Konsumgüter
binnenhandels mit den ihnen direkt unter
stellten Betrieben und Einrichtungen und die 
nicht im Abs. 5 Buchst, a genannten zentra
len wirtschaftsleitenden Organe ohne den 
Verkaufsbedarf und ohne den Materialbe
darf der Produktionsbetriebe des VEB Kom
binat Handelstechnik;

5.3. Im Abs. 3 werden die Buchstaben g und h ge
strichen.

5.4. Im Abs. 3 wird Buchst, i wie folgt gefaßt:
i) nicht zum Verantwortungsbereich des Mini

steriums für Handel und Versorgung bzw. 
des Rates des Bezirkes, Abt. Handel und 
Versorgung, gehörende Groß- und Einzelhan
delsbetriebe (einschließlich Produktionsab
teilungen der MITROPA), jedoch ohne Ver
kaufsbedarf und ohne Ausrüstungen;

5.5. Als Abs. 5 wird aufgenommen:
(5) Für die nicht unter Abs. 3 Buchst, f genann
ten Bedarfsträger im Verantwortungsbereich des

9) Z. Z. gelten die Anordnung vom 3. Dezember 1984 über die Quar
tals- und Monatsplanung sowie über die Freisetzung und effektive Ver
wendung materieller Fonds (GBl. I Nr. 35 S. 417) und die Anordnung 
vom 13. Dezember 1984 über die Abrechnung der FondsrüCkgaben an 
den Staat mittels Scheck der Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I Nr. 37 S. 442).


